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Jagd als Naturschutz

Einleitung

Dient Jagd dem Naturschutz oder sind Jagd und Naturschutz Gegner? Bisher wurden die jagdliche Nutzung von Wildtieren und der Naturschutz meist gegensätzlich diskutiert. Der Jagd wird nicht selten vorgeworfen, dass sie grundsätzlich das Gegenteil von Naturschutz sei, weil durch sie Wildtiere getötet und so aus der Natur entnommen werden. Auf internationaler Ebene fehlte lange eine prinzipielle gesellschaftliche Rechtfertigung der Jagd als „naturschutzkonforme“ Tätigkeit. Dies hat sich nun geändert, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Eine konkrete Grundlage dazu wurde von der IUCN erstellt.

IUCN Grundsatzerklärung

Beim Weltkongress der internationalen Naturschutzorganisation IUCN im Oktober 2000 in Amman (Jordanien) wurde - aufbauend auf die Biodiversitätskonvention in Rio 1992 - eine Grundsatzerklärung zur nachhaltigen Nutzung wildlebender Ressourcen mehrheitlich beschlossen. Die Erklärung wurde von einer internationalen Arbeitsgruppe der IUCN vorbereitet. Nun steht nachhaltige Jagd weltweit auf einem neuen gesellschaftlichen Fundament. 

Die Resolution enthält unter anderem folgende drei zentrale Feststellungen:

· „Die Nutzung wildlebender Ressourcen stellt, soweit sie nachhaltig erfolgt, ein wichtiges Instrument zur Erhaltung der Natur dar, da die durch eine solche Nutzung erzielten sozialen und wirtschaftlichen Vorteile dem Menschen Anreize geben, diese zu erhalten.“

· „Wildlebende Ressourcen besitzen vielfältige kulturelle, ökologische und wirtschaftliche Werte, die Anreize für die Erhaltung der Natur bieten können. Wo einer wildlebenden Ressource ein wirtschaftlicher Wert zugeordnet werden kann, falsche Anreize ausgeschlossen und Kosten sowie Nutzen internalisiert sind, können günstige Bedingungen für Investitionen zugunsten der Erhaltung der Natur und der nachhaltigen Nutzung der Ressource geschaffen und somit das Risiko der Schädigung oder des Verlustes der Ressource sowie des Lebensraumes gemindert werden.“

· Es ist dafür zu sorgen, „die Prinzipien der Bewirtschaftung, die zur Nachhaltigkeit und verstärkter Effizienz der Nutzung wildlebender Ressourcen beitragen, zu identifizieren, zu bewerten und zu fördern.“

Aus der Sicht der internationalen Naturschutzorganisation bestehen also nunmehr offiziell zwei unterschiedliche Strategien des Naturschutzes für die Erhaltung der Biodiversität, nämlich Naturschutz durch Nicht-Nutzung (Verzicht auf konsumptive Nutzung) wie dies für Kerngebiete bestimmter Schutzkategorien, insbesondere Wildnisgebiete und Nationalparke vorgesehen ist, sowie Naturschutz durch gezielte nachhaltige Nutzung von wildlebenden Ressourcen außerhalb dieser Gebiete. Die gleichzeitige Existenz dieser beiden Schutzstrategien ist nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung aufzufassen.

Der springende Punkt für eine naturschutzkonforme Jagd ist demnach die Einhaltung der Prinzipen der Nachhaltigkeit. Was bedeutet nun nachhaltige Nutzung konkret? Allgemein kann „nachhaltig“ mit „jetzt und in Zukunft“ übersetzt werden. Das heißt, dass wildlebende Ressourcen (Tier- und Pflanzenarten) von zukünftigen Menschengenerationen zumindest in dem Umfang genutzt werden können, in dem sie heute nutzbar sind, ohne dass dabei die Biodiversität vermindert wird. Dies gilt grundsätzlich für alle Pflanzen- und Tierarten.

Kriterien für nachhaltige Nutzung

In der Resolution wird gefordert, dass die Prinzipien der Bewirtschaftung, die zur Nachhaltigkeit beitragen, zu identifizieren, zu bewerten und zu fördern sind. Dies bedeutet, dass Prinzipien, Kriterien und Indikatoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit auszuarbeiten sind. An dieser schwierigen Aufgabe wurde zum Beispiel in Österreich in Zusammenarbeit mit Jägern, Grundeigentümern, Naturschützern, Förstern und Wildbiologen im Rahmen eines vom Österreichischen Umweltbundesamt und vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien geleiteten Projektes bereits intensiv gearbeitet. Die Ergebnisse liegen nun vor. Die Grundlagen für eine konkrete Bewertung der Nachhaltigkeit der Jagd umfassen sowohl den ökologischen als auch den ökonomischen und den sozio-kulturellen Bereich. Es wurden 11 Prinzipien einer nachhaltigen Jagd definiert. Diese umfassen insgesamt 18 Kriterien und 37 Subkriterien, für die eine zahlenmäßige Indikation und Wertung festgelegt wurde. 

Die Prinzipien formulieren die generellen Nachhaltigkeitsziele:

1. Ökologischer Bereich

· Die Jagdausübung soll in ihrem Wirkungsbereich die Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt des Wildes durch Schutz und Nutzung gewährleisten.

· Die Erhaltung und Verbesserung der Wildlebensräume ist ein Ziel der Jagdausübung. 

· Die natürliche genetische Vielfalt wird durch eine entsprechende Jagdausübung erhalten und gefördert.

2. Ökonomischer Bereich

· Die Sicherung bzw. Verbesserung der jagdwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit ist Ziel der Jagdausübung.

· Die Erhaltung und Förderung der Kondition des Wildes ist ein Ziel der Jagdausübung.

· Die land- und forstwirtschaftliche Schadensvermeidung ist ein Ziel der Jagdausübung.

· Die Nutzung der Synergien mit anderen Wirtschaftszweigen ist ein Ziel der Jagdausübung.

3. Sozio-kultureller Bereich

· Die jagdlichen Nutzungsinteressen der Bevölkerung werden berücksichtigt.

· Eine lokale Arbeitsplatzsicherung im jagdlichen Bereich ist anzustreben.

· Die Jagdausübung soll bei der lokalen Bevölkerung eine breite Akzeptanz finden.

· Die Bejagung orientiert sich am Wohlbefinden des Wildes.

Für umweltbewusste Jäger sollte es kein großes Problem sein, die Prinzipien und Kriterien der nachhaltigen Jagd zu erfüllen, insbesondere wenn es schon jetzt darum ging, artenreiche und vitale, gut reproduzierende Wildpopulationen und deren Lebensräume zu erhalten und dabei auf andere, nicht zum Wild zählende Tierarten sowie auf die Pflanzenwelt und andere Landnutzer Rücksicht zu nehmen. Jedenfalls sollte den Jägern das Positive an der jetzt neuen Situation bewusst sein, nämlich dass ihnen nun aufgrund der IUCN-Resolution ganz offiziell eine wesentliche Naturschutzaufgabe erwächst. Die Jagd dient durch die Nutzung von Wildtieren dem Naturschutz, sofern diese Nutzung in nachhaltiger Form erfolgt. Aufgrund dieses verbesserten gesellschaftlichen Stellenwertes hat die Jagd mehr Gewicht, auf andere das Wild und seinen Lebensraum beeinflussende Landnutzer im Hinblick auf die nachhaltige Nutzungsmöglichkeit wildlebender Ressourcen (Erhaltung intakter Lebensräume mit vitalen Wildpopulationen) Einfluss zu nehmen. 

Für die Jagd ergibt sich nun eine gute Chance für eine bessere Verankerung in der vorwiegend nichtjagenden und zunehmend jagdkritisch gewordenen Gesellschaft. Wo sich allerdings eine Nachhaltigkeit der Jagd nicht feststellen lässt, wird es für Jäger wohl noch schwieriger werden, in Zukunft allgemeine Akzeptanz für ihre Tätigkeit zu finden.

Integration von Naturschutz und Naturnutzung

Der geistige Paradigmenwechsels, dass Naturschutz und Naturnutzung sich nicht generell ausschließen sondern einander sogar bedingen können, erfolgte in allgemeiner und globaler Hinsicht durch die Biodiversitätskonvention von Rio im Jahr 1992. Aber bereits 1990 gab es konkrete Entwicklungen in dieser Richtung. Anlässlich ihrer Generalversammlung in Perth anerkannte die IUCN mit einer Resolution, dass die „ethische, rationelle und nachhaltige Nutzung“ einiger wildlebender Arten eine alternative oder ergänzende Möglichkeit produktiver Landnutzung darstellen, mit der Erhaltung der Natur vereinbar sein sowie sie fördern kann, wenn diese Nutzung geeigneten Schutzmechanismen entspricht. 

Was hat sich auf nationaler Ebene seit Rio geändert? Fast zehn Jahre nach Unterzeichnung der Biodiversitätskonvention stellt sich die Frage, welche Strategien und Programme zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt bisher entwickelt worden sind. Österreich hat sich, ebenso wie viele andere Staaten, dazu verpflichtet die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt in seine Pläne und seine Politik einzubeziehen. Dazu gehört nicht nur die landwirtschaftliche und forstliche sondern auch die jagdliche Nutzung, da Wild eine natürlich nachwachsende Ressource ist. Die nachhaltige Nutzung von Wildtieren bedingt selbstverständlich das Vorhandensein einer entsprechenden Anzahl der jeweiligen Tierart und vitale, gut reproduzierende Wildpopulationen, wofür geeignete Lebensräume vorhanden sein müssen. Wissenschaftlich abgesicherte Zahlen sind für die Beurteilung der Nachhaltigkeit notwendig. Nur unter solchen Voraussetzungen kann die Nachhaltigkeit der Nutzung von Wildtieren nachgewiesen werden. Die Beschlüsse von Rio müssen insbesondere dort beachtet werden, wo es um die Zerschneidung und Zerstörung von Wildlebensräumen geht, wo Störungen die Ausbreitung heimischer Wildarten verhindern. Zehn Jahre nach Rio bringt die Amman-Resolution nun eine erneute, konkretisierte Aufforderung für eine verbesserte praktische Umsetzung dieser den Schutz und die Nutzung integrierenden Denkweise auch auf nationalen Ebenen.

Naturschutz betrifft alle Landnutzer und kann bei integraler Betrachtung auch von allen Nutzergruppen (Jagd, Forstwirtschaft, Landwirtschaft bzw. Weidenutzer, Tourismus, Industrie etc.) durchgeführt werden. Auch der institutionalisierte Naturschutz selbst nutzt die Landschaft für seine Interessen; er kann also im weiteren Sinne ebenfalls als Naturnutzer angesehen werden - auch wenn er dabei keine Rohstoffe wie Steine, Pflanzen, Tiere etc. entnimmt.

Ursprung und Notwendigkeit des Naturschutzes ergeben sich aus der Naturzerstörung. Je mehr Natur im Zuge der Naturnutzung durch den Menschen zerstört wird, desto wichtiger wird der Naturschutz als eine eigene Institution. Je größer aber die Kluft zwischen den Naturschützern und den sogenannten Naturnutzern wird, desto mehr häufen sich Missverständnisse, Fronten verhärten sich, Feindbilder werden gepflegt; anstelle eines ganzheitlichen ökologischen Denkens und Handelns, das Naturschutz und Naturnutzung sinnvoll verbindet, finden mehr und mehr Extremisten Gehör, denen nicht selten profilierendes Imponiergehabe wichtiger ist als eine effektive, gemeinsame Problemlösung.

Um diesen Teufelskreis zu vermeiden, läuft die künftige Strategie darauf hinaus, dass möglichst vieles von dem, was der Naturschutz gewährleisten soll, von den traditionellen Naturnutzern aktiv übernommen werden muss. Dies erfordert ein verändertes bzw. erweitertes und ökologisch-ökonomisch ausgerichtetes Selbstverständnis aller betreffenden Interessengruppen inklusive des Naturschutzes als separate Institution. Es wäre unverantwortlich, wenn die Naturnutzer den Schutz der Natur vollständig speziellen Naturschützern auflasten wollten, um sich selbst nicht mehr um diese Aufgabe kümmern zu müssen.

Zum jagdlichen Selbstverständnis

Seitens der Jagd wird oft vorgegeben, sie sei generell angewandter Naturschutz. So allgemein formuliert ist dies wohl unzutreffende Kielwassertheorie. Jagd kann zwar eine Form des Naturschutzes sein, sofern sie in ihrem Zuständigkeitsbereich die Anforderungen der Nutzungsnachhaltigkeit aus gesamtökologischer Sicht erfüllt, sie kann aber nicht alle Aspekte des Naturschutzes abdecken. 

Wenn jemand nachhaltig nutzen will, muss er zunächst die Substanz schützen, sonst kann er nicht nachhaltig nutzen. Dies trifft auch auf die Jagd zu (Schutz von Wildbeständen und Biotopen). Die Frage ist dabei aber, ob ganzheitlich vorgegangen wird oder nur bestimmte, gerade interessante Nutzungsbereiche herausgegriffen und zum Schaden anderer Teile der Natur vielleicht zu stark geschützt und gefördert werden, wie dies zum Beispiel bei starker, einseitiger Ausrichtung auf bestimmte Wildtierarten der Fall sein kann. Doch im Prinzip setzt nachhaltiges Nutzen einer nachwachsenden Ressource den Schutz der Grundsubstanz voraus. Deshalb erscheint der „grundsätzliche Interessensgegensatz“ zwischen Jagd und Naturschutz ebenso wie z.B. zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz oftmals konstruiert. Beide Seiten "vergessen", dass sie aufeinander angewiesen sind. So wird zum Beispiel auch in der für die UNESCO entwickelten Weltnaturschutzstrategie explizit darauf hingewiesen, dass die natürlichen Ressourcen so zu schützen und zu schonen sind, dass ihre nachhaltige Nutzung möglich ist. Auch die weltweit maßgeblichen Naturschutzorganisationen, wie IUCN und WWF, sehen in der dosierten Nutzung, insbesondere der Wildnutzung, einen unverzichtbaren, integralen Bestandteil des Naturschutzes. Fraglich ist, ob diese Gesamtschau auf internationaler Ebene auch von den diversen Funktionären auf nationaler Ebene begriffen und akzeptiert wird. 

Pflege des (Um)Denkprozesses und integrale Planung
Entscheidende Voraussetzung für ein konstruktives Zusammenrücken von Naturschutz und Naturnutzung ist ein entsprechendes Umdenken bei Entscheidungsträgern und an der Basis der Interessensgruppen. Probleme können grundsätzlich in der sichtbaren Natur erst dann gelöst werden, wenn sie vorher auf geistig-ethischer Ebene im Kopf der Menschen gelöst worden sind. Dies bedeutet zuerst Denkprozesspflege und Überzeugung. 

Ziele des Natur- und Umweltschutzes in die Landnutzungsplanung zu integrieren ist zweifellos eine Hauptforderung des modernen Naturschutzes. Der Kontakt mit dem Grundeigentümer ist dabei wesentlich. Grundsätzlich sollte man sich bei der Biotopplanung nicht von vornherein auf ein Restflächendenken ("Schutzinseln") zurückziehen, sondern nur in Notsituationen, wenn ein großflächiger Biotopschutz bzw. Biotopverbund nicht mehr möglich ist. Dies trifft insbesondere auf großräumig lebende Wildtierarten (z.B. Huftiere, Große Beutegreifer, Vögel) zu.

Zwischen verschiedenen raum- und naturrelevanten Gesetzen sollten Brücken geschaffen werden (Jagd-, Forst-, Naturschutz-, Raumplanungsgesetze etc.), so dass bessere Querverbindungen auf rechtlicher Basis möglich werden (integrale Abstimmung statt sektorale Einseitigkeit). Anreize für den Grundeigentümer von der öffentlichen Hand sollten im Hinblick auf räumliche Lenkungsmaßnahmen besser genutzt werden, sodass Biotope erhalten bleiben, die eine nachhaltige Nutzung von Wildtieren auf Dauer ermöglichen. Insbesondere wo solche speziellen Maßnahmen gesetzt werden, ist eine entsprechende Erfolgskontrolle, ein objektives Monitoring erforderlich. 
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